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Beckum, Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum statt.  Alle Einwohnerinnen und Einwohner 

sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen. 
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des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

12.02.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

21.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Die Betrauung des Betriebes gewerblicher Art Stadtmarketing mit der Wahrnehmung 

von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gemäß dem als An-

lage 1 zur Vorlage beigefügten Betrauungsakt wird beschlossen. 

2. Die Betrauung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 

mit der Wahrnehmung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-

resse gemäß dem als Anlage 2 zur Vorlage beigefügten Betrauungsakt wird beschlos-

sen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Erstellung der Betrauungsakte entstehen Personal- und Sachkosten, die dem 

laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind 

die Rechtsgrundlagen für das europäische Beihilferecht. Gemäß § 41 Absatz 1 Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Rat der Stadt Beckum für alle Angele-

genheiten zuständig, für die das Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten. 
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Erläuterungen 

Das europäische Beihilferecht ist in den Artikeln 107 und 108 Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union vom 1. Dezember 2009 geregelt. Danach sind aus staatlichen Mit-

teln gewährte Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen den Wett-

bewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit 

sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

Damit soll sichergestellt werden, dass insbesondere der Handel zwischen den Mitglieds-

staaten der Europäischen Union nicht durch staatliche Einflussnahme beeinflusst wird. 

Letztlich soll das grundsätzliche Verbot von Beihilfen durch staatliche Stellen die Chancen-

gleichheit für wirtschaftliche Betätigungen in der Europäischen Union schützen. 

Der Beihilfetatbestand erfasst auf kommunaler Ebene jede wirtschaftliche Vorteilsgewäh-

rung gleich welcher Art von Kommunen oder öffentlichen Unternehmen zugunsten von 

privaten oder anderen öffentlichen Stellen, insbesondere Unternehmen. Betroffen sind da-

von auch Leistungen von Kommunen an ihre „eigenen“ öffentlichen Stellen, insbesondere 

an Unternehmen, die Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. 

Beihilferelevante Tätigkeiten sind dabei grundsätzlich alle Tätigkeiten im Rahmen der Da-

seinsvorsorge, die die Kommunen selbst oder ihre wirtschaftlichen Betriebe erfüllen. Die 

Art der Leistungen ist vielfältig. Neben der direkten Zuwendung von öffentlichen Mitteln 

sind zum Beispiel auch vergünstigte Darlehen, Verlustausgleichszahlungen, Bürgschaften 

oder der Verzicht auf Ausschüttungen von Bedeutung. 

Wenn die Tatbestandsmerkmale einer Beihilfe erfüllt sind, bedarf es für eine beihilferechtli-

che Absicherung der Ausgleichsfinanzierung entweder einer ausdrücklichen Genehmigung 

durch die EU-Kommission über das sogenannte Notifizierungsverfahren oder einer soge-

nannten Betrauung nach dem Freistellungsbeschluss der Kommission – Beschluss der 

Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 Ver-

trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von 

Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU – K 

(2011) 9380 vom 20. Dezember 2011). 

Die Verwaltung hat gemeinsam mit der Concunia Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Münster, 

die Leistungsbeziehungen bezüglich der Beteiligungen der Stadt Beckum als auch die un-

ternehmerischen Tätigkeiten im Rahmen des Kernhaushaltes einer beihilferechtlichen Prü-

fung unterzogen und ist zu den folgenden Ergebnissen gekommen: 

1. Die Betriebe gewerblicher Art Blockheizkraftwerke, Märkte, Photovoltaik-Anlagen 

Bauhof und Beteiligung an der Radio Warendorf GmbH & Co. KG sind aufgrund der 

derzeitigen Gewinnsituation beihilferechtlich nicht relevant. 

2. Die im Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing erzielten Verluste von cir-

ca 300.000 Euro pro Jahr werden durch die staatlichen Mittel der Stadt Beckum un-

mittelbar ausgeglichen. Da sich die Tätigkeiten des Betriebes gewerblicher Art Stadt-

marketing auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse be-

schränken, ist eine beihilferechtliche Absicherung über einen entsprechenden Betrau-

ungsakt möglich. 
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3. Die im Betrieb gewerblicher Art Kultur erbrachten Leistungen fallen unter die Freistel-

lungsregelung der Verordnung (EU) 2017/1084 der Kommission vom 14. Juni 2017 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nummer 651/2014 in Bezug auf Beihilfen für Ha-

fen- und Flughafeninfrastrukturen, in Bezug auf Anmeldeschwellen für Beihilfen für 

Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes und für Beihilfen in Sportinfrastruktu-

ren und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sowie in Bezug auf regionale Be-

triebsbeihilferegelungen für Gebiete in äußerster Randlage und zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nummer 702/2014 in Bezug auf die Berechnung der beihilfefähigen 

Kosten (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO –). 

4. Im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum erfolgt ein Verlust-

ausgleich des dauerdefizitären Betriebes der Bäder durch die Gewinne aus den Betei-

ligungen an der Wasserversorgung Beckum GmbH und der Energieversorgung Beck-

um GmbH & Co. KG. Dies stellt beihilferechtlich einen Mittelzufluss aus staatlichen 

Mitteln dar, denn hierunter ist auch die Verhinderung eines Zahlungszuflusses aus 

den Beteiligungen zu sehen. Denn ohne die Verrechnung der Beteiligungsgewinne 

mit den Verlusten aus dem Bäderbereich könnten Gewinnausschüttungen an den 

Kernhaushalt erfolgen. Somit liegt ein Beihilferisiko hinsichtlich dieses Verlustaus-

gleichs vor. Eine beihilferechtliche Absicherung über einen Betrauungsakt ist möglich. 

5. Die Stadt Beckum gewährt aufgrund ihrer Beteiligung an der Westfälische Landesei-

senbahn GmbH (WLE) dieser einen jährlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 

137.340 Euro. Die Westfälische Landeseisenbahn GmbH hat diese Fehlbetragsverein-

barung durch die BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH einer beihilferechtlichen 

Würdigung unterzogen. In der Präambel der aktuellen Fehlbetragsvereinbarung wird 

ausdrücklich klargestellt, dass die aufgrund der Fehlbetragsvereinbarung fließenden 

Leistungen ausschließlich in die Infrastruktursparte der WLE fließen. Für eine darüber 

hinausgehende beihilferechtliche Absicherung ist die WLE verantwortlich. 

Vor diesem Hintergrund soll der für den Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing sowie für 

den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum geleistete Verlustaus-

gleich über die als Anlage beigefügten Betrauungsakte abgesichert werden. Der Begriff des 

Betrauungsaktes ist ein originärer Begriff des Gemeinschaftsrechts, dem in der deutschen 

Rechtsordnung kein eindeutiges Pendant zugeordnet werden kann. Aus der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofes ergibt sich lediglich, dass es sich um einen hoheitli-

chen beziehungsweise staatlichen Akt handeln muss. 

Gemäß Artikel 4 des Beschlusses der EU-Kommission (2012/21/EU) vom 20. Dezember 

2011 müssen folgende Angaben im Betrauungsakt enthalten sein. 

1. Gegenstand und Dauer der Verpflichtungen zur Erbringung von öffentlichen Dienst-

leistungen, 

2. das Unternehmen und gegebenenfalls das betreffende Gebiet, 

3. die Art etwaiger dem Unternehmen durch die betreffende Behörde gewährter aus-

schließlicher oder besonderer Rechte, 

4. die Parameter für die Berechnung, Überwachung und Änderung der Ausgleichsleis-

tungen und 

5. Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung einer etwaigen Überkompensation. 
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Die Betrauungsakte für den Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing und für den Eigenbe-

trieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum sind in Zusammenarbeit mit der 

Concunia GmbH, Münster, erstellt worden. Herr Rechtsanwalt und Steuerberater Overkamp 

wird in der Sitzung einen Überblick über das europäische Beihilferecht und die Betrau-

ungsakte geben und im Anschluss Fragen beantworten können. 

 

Anlage(n): 

1 Betrauungsakt für den Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing 

2 Betrauungsakt für den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum 



 

Betrauungsakt der Stadt Beckum 

für den Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing der Stadt Beckum 

auf der Grundlage 

des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von 

Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter 

Unternehmen, die  mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU, Amtsblatt der Europäischen Union 

Nummer L 7/3 vom 11. Januar 2012) – Freistellungsbeschluss –, 

der Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 über die Anwendung der 

Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung 

von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (2012/C/02, Amtsblatt 

der Europäischen Union Nummer C 8/4 vom 11. Januar 2012), 

des Rahmens für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die 

Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) (2012/C 8/03, Amtsblatt der 

Europäischen Union Nummer C 8/15 vom 11. Januar 2012)  

und 

der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die 

Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und den 

öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter 

Unternehmen (Amtsblatt der Europäischen Union Nummer L 318/17 vom 17. November 

2006) – Transparenzrichtlinie –. 

Anlage 1 zur Vorlage 2018/0303
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Präambel 

Die Stadt Beckum betraut den Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing der 

Stadt Beckum, Weststraße 46, 59269 Beckum, im Rahmen dieses Betrauungsaktes mit 

den in diesem Betrauungsakt definierten Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden 

sind. 

Zweck der Einrichtung, einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe, ist die 

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Beckum durch 

Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und der Ansiedlung neuer 

Betriebe. 

§ 1 

Gemeinwohlaufgabe 

(1) Grundsätzlich sind die Kreise und Kommunen im Rahmen der allgemeinen 

Daseinsvorsorge für die Schaffung von öffentlichen Einrichtungen, die die sozialen 

und kulturellen Belange der Bevölkerung und betreffen, verantwortlich. Dies 

umfasst auch die allgemeine Wirtschaftsförderung, das Stadtmarketing und die 

Tourismusförderung – § 107 Absatz 2 Nummer 3 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen. 

(2) Die Stadt Beckum betraut den Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing im Rahmen 

des Betrauungsaktes mit den hierin aufgeführten Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Bei diesen Dienstleistungen handelt es 

sich um Tätigkeiten, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden 

sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden. Gegenstand der 

Betrauung ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der 

Stadt Beckum durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und 

zur Ansiedlung neuer Betriebe. 

(3) Zur nachhaltigen Erreichung des öffentlichen Zwecks wird der Betrieb gewerblicher 

Art Stadtmarketing insbesondere folgende Tätigkeiten ausüben: 

 Wahrnehmung von Kommunikationsaufgaben und Kooperation bei 

Maßnahmen des Standortmarketings, der Stadtentwicklung und 

Stadtgestaltung, 

 Führung und Leitung des Stadtmarketing-Prozesses, 

 Planung, Durchführung, Umsetzung und Auswertung von Veranstaltungen 

des Stadtmarketings und der Tourismusförderung, 

 Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der 

Innenstädte, 

 ständige und umfassende Beratung der einheimischen Wirtschaft mit dem 

Ziel, die Wirtschaftskraft und die Arbeitsplätze in der Stadt Beckum zu 

festigen und auszubauen, 

 Werbung bei Wirtschaftsunternehmen für die Ansiedlung im Stadtgebiet, 

Informationen über Standortmöglichkeiten, Unterstützung und Beratung bei 

der Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, bei der Beschaffung der 

benötigten Flächen und Immobilien und bei der Niederlassung, 
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 Förderung des Fremdenverkehrs, insbesondere durch die Erstellung und 

Publikation touristischer Informationen und Repräsentanz auf Messen und 

sonstigen touristischen Veranstaltungen. 

§ 2 

Betrautes Unternehmen 

(1) Der Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing ist ein rechtlich unselbständiges, in 

den Haushalt der Stadt Beckum integriertes, kommunales Unternehmen der 

Stadt Beckum. 

(2) Gegenstand der Geschäftstätigkeit des Betriebes gewerblicher Art Stadtmarketing 

ist die Förderung der lokalen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs einschließlich 

der dazu gehörigen Dienstleistungen im Stadtgebiet von Beckum. 

§ 3 

Geographischer und zeitlicher Geltungsbereich 

(1) Der geographische Geltungsbereich der Betrauung erstreckt sich auf 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse des Betriebes 

gewerblicher Art Stadtmarketing innerhalb von und um Beckum. 

(2) Der Betrauungsakt ist für die Dauer von 10 Jahren angelegt. Die Betrauung endet 

am 31. Dezember 2028. Die Betrauung endet vor diesem Zeitpunkt, wenn die 

Stadt Beckum die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung, die Gegenstand dieser 

Betrauung ist, aus zwingenden Gründen (Gesetz, höchstrichterliche 

Rechtsprechung) nach anderen, mit dieser Betrauung unvereinbaren 

Rechtsvorschriften regelt. Gilt dies nur für Einzelpflichten dieser Betrauung oder 

Teile von Einzelpflichten dieser Betrauung, so gilt die Betrauung im Übrigen fort. 

(3) Die Stadt Beckum kann diese Betrauung jederzeit erweitern, einschränken oder 

gänzlich aufheben. Insbesondere wird die Stadt Beckum diesen Betrauungsakt 

entsprechend anpassen oder beenden oder die Ausgleichsleistungen bei der 

Europäischen Kommission anmelden, soweit die in § 1 dargestellten Aufgaben 

infolge der fortschreitenden Entwicklung der relevanten Entscheidungspraxis der 

Europäischen Kommission oder der europäischen und nationalen Gerichte nicht 

mehr als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse angesehen 

werden können oder die Voraussetzungen des Freistellungsbeschlusses in anderer 

Weise nicht mehr erfüllt sind. 

§ 4 

Berechnung und Änderung der Ausgleichszahlung 

(1) Zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen nach § 1 

entstehenden Kosten und zur Sicherung der Tätigkeit des Betriebs gewerblicher 

Art Stadtmarketing kann die Stadt Beckum eine Ausgleichszahlung zuwenden. 

Ausgleichsleistungen im Sinne dieser Betrauung sind Zahlungen an den Betrieb 

gewerblicher Art Stadtmarketing. Dazu gehört vor allem der Saldo, der sich durch 

die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen des Betriebes gewerblicher Art 

Stadtmarketing über ein städtisches Konto ergibt. Aus diesem Betrauungsakt folgt 

kein Rechtsanspruch des Betriebes gewerblicher Art Stadtmarketing auf die 

Ausgleichszahlung. 
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(2) Führen unvorhersehbare Ereignisse auf Grund der Erbringung von Dienstleistungen 

von allgemeinen wirtschaftlichen Interessen nach § 1 zu höheren nicht gedeckten 

Kosten, können auch diese ausgeglichen werden. 

(3) Die Ausgleichszahlung darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um 

die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter 

Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen abzudecken (Nettomehrkosten). 

Die Nettomehrkosten werden entsprechend Artikel 5 des Freistellungsbeschlusses 

berechnet. Hierbei sind nur die Kosten zu berücksichtigen, die der unter § 1 

aufgeführten Gemeinwohlaufgabe zuzurechnen sind. Die der Dienstleistung von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zurechenbaren Kosten können alle 

unmittelbaren Kosten abdecken, die durch die Erbringung der Dienstleistung von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse angefallen sind sowie einen 

angemessenen Teil der Fixkosten für die Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse und sonstige Tätigkeiten. 

(4) Auf die ausgleichfähigen Aufwendungen sind alle Einnahmen des Betriebes 

gewerblicher Art Stadtmarketing anzurechnen, die im Zusammenhang mit der 

Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistung erzielt werden. 

(5) Ein Ausgleich etwaiger Fehlbeträge aus sonstigen Bereichen erfolgt nicht. 

§ 5 

Vermeidung von Überkompensierung 

(1) Um sicherzustellen, dass durch die Ausgleichszahlung keine Über-kompensierung 

für die Erbringung von Dienstleistungen nach § 1 entsteht, führt der Betrieb 

gewerblicher Art Stadtmarketing jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres den 

Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht im Rahmen einer vom 

Betrieb gewerblicher Art Stadtmarketing separat aufzustellenden 

Ergebnisrechnung. Diese ist der Stadt Beckum zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von 

Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse werden gemäß der 

Transparenzrichtlinie in Verbindung mit Artikel 5 des Freistellungsbeschlusses 

getrennt zu den sonstigen Bereichen, die nicht zu den Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zählen, geführt (Trennungsrechnung). 

(3) Die Stadt Beckum ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 

zu prüfen oder überprüfen zu lassen. 

(4) Ergibt die Prüfung eine Überkompensierung von mehr als 10 Prozent der für das 

Prüfungsjahr gewährten Mittel, fordert die Stadt Beckum den Betrieb gewerblicher 

Art Stadtmarketing zur Rückzahlung des überhöhten Betrages auf. Ergibt die 

Prüfung eine Überkompensierung von maximal 10 Prozent, so kann dieser Betrag 

auf den nächstfolgenden Zahlungszeitraum übertragen und von dem für diesen 

nächsten Zahlungszeitraum zu zahlenden Ausgleich abgezogen werden. 
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§ 6 

Vorhaltepflicht Unterlagen 

Unbeschadet weitergehender Vorschriften sind sämtliche Unterlagen, anhand derer sich 

festhalten lässt, ob die Ausgleichszahlungen in Form von Kapitaleinzahlungen mit den 

Bestimmungen des Freistellungsbeschlusses vereinbar sind, während der Betrauungszeit 

und für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab dem Ende des 

Betrauungszeitraums aufzubewahren. 

§ 7 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Betrauung nicht rechtskonform oder undurchführbar sein 

oder werden oder sollte eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten sein, so 

berührt dies die Betrauung im Übrigen nicht. 

§ 8 

Ratsbeschluss 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am __________ diesen Betrauungsakt 

beschlossen. Die Betrauung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung durch den 

Bürgermeister der Stadt Beckum in Kraft. 

Beckum, den  

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Bürgermeister 

 



 

Betrauungsakt der Stadt Beckum  

für den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum  

auf der Grundlage 

des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von 

Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter 

Unternehmen, die  mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU, Amtsblatt der Europäischen Union 

Nummer L 7/3 vom 11. Januar 2012) – Freistellungsbeschluss –, 

der Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 über die Anwendung der 

Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung 

von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (2012/C/02, Amtsblatt 

der Europäischen Union Nummer C 8/4 vom 11. Januar 2012), 

des Rahmens für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die 

Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2011) (2012/C 8/03, Amtsblatt der 

Europäischen Union Nummer C 8/15 vom 11. Januar 2012) 

und  

der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die 

Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und den 

öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter 

Unternehmen (Amtsblatt der Europäischen Union Nummer L 318/17 vom 17. November 

2006) – Transparenzrichtlinie –. 

Anlage 2 zur Vorlage 2018/0303
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Präambel 

Die Stadt Beckum betraut den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der 

Stadt Beckum , Weststraße 46, 59269 Beckum, im Rahmen dieses Betrauungsaktes mit 

den in diesem Betrauungsakt definierten Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden 

sind. 

Zweck des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum, 

einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe, ist die Förderung und Bereitstellung 

von Bädern sowie anderer Sportanlagen, um den Einwohnerinnen und Einwohnern der 

Stadt Beckum die Gelegenheit zur sportlichen Betätigung und Erholung zu geben und 

deren Wohlbefinden zu fördern. 

§ 1 

Gemeinwohlaufgabe 

(1) Grundsätzlich sind die Kreise und Kommunen im Rahmen der allgemeinen 

Daseinsvorsorge für die Schaffung von öffentlichen Einrichtungen, die die 

gesundheitlichen, sozialen und kulturellen Belange der Einwohner und 

Einwohnerinnen betreffen, verantwortlich. Dies erfasst auch die Schaffung und 

Sicherstellung eines Angebotes zur sportlichen Betätigung. 

(2) Die Stadt Beckum betraut den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der 

Stadt Beckum im Rahmen des Betrauungsaktes mit den hierin aufgeführten 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Bei diesen 

Dienstleistungen handelt es sich um Tätigkeiten, die mit besonderen 

Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der 

Allgemeinheit erbracht werden. Gegenstand der Betrauung ist die Bereitstellung 

und der Betrieb des Hallenbades Beckum, Paterweg 4 sowie des Freibades Beckum, 

Dalmerweg 44, und des Freibades Neubeckum, Graf-Galen-Straße 122, 

einschließlich der dazu gehörigen Infrastruktureinrichtungen.  

(3) Zur nachhaltigen Erreichung des öffentlichen Zwecks wird der Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum  insbesondere folgende 

Tätigkeiten ausüben: 

 Betrieb des Hallenbades sowie der beiden Freibäder in einem 

ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand sowie Durchführung 

geplanter und im Wirtschaftsplan genehmigter Investitionen, 

 Öffnung der Bäder für den allgemeinen Badebetrieb 

 Bereitstellung der Bäder für das Vereins- und Schulschwimmen, 

 Berücksichtigung der Interessen von verschiedenen Nutzergruppen (zum 

Beispiel Schwerbehinderte, Kinder, Familien, Senioren), 

 Erhebung angemessener Entgelte zur Sicherung einer hohen Nutzung unter 

Beachtung der Wirtschaftlichkeit und unter Beachtung sozial adäquater 

Eintrittspreise für die 3 Bäder. 
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§ 2 

Betrautes Unternehmen, Gegenstand der Betrauung 

(1) Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum ist ein 

organisatorisch selbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Beckum 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 

der Stadt Beckum wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen 

mit eigener Betriebssatzung als kommunales Sondervermögen außerhalb des 

übrigen Kommunalvermögens geführt.  

(2) Gegenstand der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Energieversorgung und 

Bäder der Stadt Beckum sind neben dem Betrieb der Bäder die Energieversorgung 

(Versorgung mit Strom und Gas) und die Wasserversorgung in Beckum, 

einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebengeschäfte. Dies beinhaltet auch den 

Erwerb und das Halten von Beteiligungen an der Wasserversorgung Beckum 

GmbH und an Energieversorgungsunternehmen. 

§ 3 

Geographischer und zeitlicher Geltungsbereich 

(1) Der geographische Geltungsbereich der Betrauung erstreckt sich auf 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse des Eigenbetriebes 

Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum innerhalb von und um Beckum. 

(2) Der Betrauungsakt ist für die Dauer von 10 Jahren angelegt. Die Betrauung endet 

am 31. Dezember 2028. Die Betrauung endet vor diesem Zeitpunkt, wenn die 

Stadt Beckum die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung, die Gegenstand dieser 

Betrauung ist, aus zwingenden Gründen (Gesetz, höchstrichterliche 

Rechtsprechung) nach anderen, mit dieser Betrauung unvereinbaren 

Rechtsvorschriften regelt. Gilt dies nur für Einzelpflichten dieser Betrauung oder 

Teile von Einzelpflichten dieser Betrauung, so gilt die Betrauung im Übrigen fort. 

(3) Die Stadt Beckum kann diese Betrauung jederzeit erweitern, einschränken oder 

gänzlich aufheben. Insbesondere wird die Stadt Beckum  diesen Betrauungsakt 

entsprechend anpassen oder beenden oder die Ausgleichsleistungen bei der 

Europäischen Kommission anmelden, soweit die in § 1 dargestellten Aufgaben 

infolge der fortschreitenden Entwicklung der relevanten Entscheidungspraxis der 

Europäischen Kommission oder der europäischen und nationalen Gerichte nicht 

mehr als DAWI angesehen werden können oder die Voraussetzungen des 

Freistellungsbeschlusses in anderer Weise nicht mehr erfüllt sind. 

§ 4 

Berechnung und Änderung der Ausgleichszahlung 

(1) Zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen nach § 1 

entstehenden Kosten und zur Sicherung der Tätigkeit des Eigenbetriebes 

Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum nach dem satzungsgemäß 

festgelegten Zweck kann die Stadt Beckum eine Ausgleichszahlung zuwenden. 

Ausgleichsleistungen im Sinne dieser Betrauung sind Zahlungen an den 

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Dazu gehört vor 

allem der Saldo, der sich durch die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen des 

Bäderbereichs auf dem Konto des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder 
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der Stadt Beckum mit den Einnahmezuflüssen aus den zugeordneten 

Beteiligungen an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und der 

Wasserversorgung Beckum GmbH auf demselben Konto ergibt. Aus diesem 

Betrauungsakt folgt kein Rechtsanspruch des Eigenbetriebes Energieversorgung 

und Bäder der Stadt Beckum auf die Ausgleichszahlung.  

(2) Führen unvorhersehbare Ereignisse auf Grund der Erbringung von Dienstleistungen 

von allgemeinen wirtschaftlichen Interessen nach § 1 zu höheren nicht gedeckten 

Kosten, können auch diese ausgeglichen werden.  

(3) Die Ausgleichszahlung darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um 

die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter 

Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen abzudecken (Nettomehrkosten). 

Die Nettomehrkosten werden entsprechend Artikel 5 des Freistellungsbeschlusses 

berechnet. Hierbei sind nur die Kosten zu berücksichtigen, die der unter § 1 

aufgeführte Gemeinwohlaufgabe zuzurechnen sind. Die der Dienstleistung von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zurechenbaren Kosten können alle 

unmittelbaren Kosten abdecken, die durch die Erbringung der Dienstleistung von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse angefallen sind sowie einen 

angemessenen Teil der Fixkosten für die Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse und sonstige Tätigkeiten. 

(4) Auf die ausgleichfähigen Aufwendungen sind alle Einnahmen des Eigenbetriebes 

Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum anzurechnen, die im 

Zusammenhang mit der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistung erzielt 

werden. 

(5) Ein Ausgleich etwaiger Fehlbeträge aus den sonstigen Bereichen erfolgt nicht. 

§ 5 

Vermeidung von Überkompensierung 

(1) Um sicherzustellen, dass durch die Ausgleichszahlung keine Überkompensierung 

für die Erbringung von Dienstleistungen nach § 1 entsteht, führt der Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum jährlich nach Ablauf des 

Geschäftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht im 

Rahmen und auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses des Eigenbetriebes 

Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Dieser ist der Stadt Beckum zur 

Verfügung zu stellen. 

(2) Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von 

Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse werden gemäß der 

Transparenzrichtlinie in Verbindung mit Artikel 5 des Freistellungsbeschlusses 

getrennt zu den sonstigen Bereichen, die nicht zu den Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zählen, geführt (Trennungsrechnung). 

Auch die Trennungsrechnung ist durch den Jahresabschlussprüfer zu bestätigen. 

(3) Die Stadt Beckum ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 

zu prüfen oder überprüfen zu lassen. 

(4) Ergibt die Prüfung eine Überkompensierung von mehr als 10 Prozent der für das 

Prüfungsjahr gewährten Mittel, fordert die Stadt Beckum den Eigenbetrieb 

Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum zur Rückzahlung des überhöhten 
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Betrages auf. Ergibt die Prüfung eine Überkompensierung von maximal 10 Prozent, 

so kann dieser Betrag auf den nächstfolgenden Zahlungszeitraum übertragen und 

von dem für diesen nächsten Zahlungszeitraum zu zahlenden Ausgleich 

abgezogen werden. 

§ 6 

Vorhaltepflicht Unterlagen 

Unbeschadet weitergehender Vorschriften sind sämtliche Unterlagen, anhand derer sich 

festhalten lässt, ob die Ausgleichszahlungen in Form von Kapitaleinzahlungen mit den 

Bestimmungen des Freistellungsbeschlusses vereinbar sind, während der Betrauungszeit 

und für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab dem Ende des 

Betrauungszeitraums aufzubewahren. 

§ 7 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Betrauung nicht rechtskonform oder undurchführbar sein 

oder werden oder sollte eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten sein, so 

berührt dies die Betrauung im Übrigen nicht. 

§ 8 

Ratsbeschluss 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am __________ diesen Betrauungsakt 

beschlossen. Die Betrauung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung durch den 

Bürgermeister der Stadt Beckum in Kraft. 

Beckum, den  

Dr. Karl-Uwe Strothmann 

Bürgermeister 
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Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Offenhalten von Verkaufsstellen im 

Zusammenhang mit dem Aktivfest im Stadtteil Neubeckum am 31. März 2019 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

12.02.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

21.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung zum Offenhal-

ten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Erlass dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung erfolgt auf der Grundlage von § 6 Ab-

sätze 1 und 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nordrhein Westfa-

len (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) in Verbindung mit den Verfahrensvorschriften zum 

Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen in §§ 27 ff. Gesetz über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Nach § 6 Absätze 1 und 4 LÖG NRW besteht für die örtlichen Ordnungsbehörden die Mög-

lichkeit, an jährlich höchstens 8 Sonn- und Feiertagen Verkaufsstellen bis zur Dauer von 

5 Stunden verkaufsoffen zuzulassen. 
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Nach § 6 Absatz 1 LÖG NRW setzt die Freigabe ein „öffentliches Interesse“ voraus. 

Die hier vorgeschlagene Ordnungsbehördliche Verordnung wird auf den Sachgrund ge-

mäß § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 LÖG NRW gestützt. Danach ist eine Verkaufsöffnung 

zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnli-

chen Veranstaltungen erfolgt. Gemäß § 6 Absatz 1 Satz 3 LÖG NRW wird das Vorliegen 

eines Zusammenhangs vermutet, wenn die Ladenöffnung in räumlicher Nähe zur örtlichen 

Veranstaltung sowie am selben Tag erfolgt. Des Weiteren müssen gemäß § 6 Absatz 1 

Satz 4 LÖG NRW bei Werbemaßnahmen des Veranstalters die jeweiligen Veranstaltungen 

im Vordergrund stehen. 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat die Vo-

raussetzungen dieses Sachgrunds weiter konkretisiert. Demnach haben die Kommunen in 

jedem Fall eine auf den konkreten Einzelfall bezogene, eigene Abwägungsentscheidung 

zwischen den für eine Ladenöffnung sprechenden Gründen und dem Schutzgut des Sonn- 

und Feiertagsschutzes zu treffen. Sie müssen anhand der konkreten Umstände des Einzel-

falls prüfen und in einer für die gerichtliche Überprüfung nachvollziehbaren, dokumentier-

ten Weise begründen, ob einer der in § 6 Absatz 1 Satz 2 LÖG NRW aufgezählten Sach-

gründe tatsächlich vorliegt und, gegebenenfalls in Kombination mit anderen, hinreichend 

gewichtig ist, um die konkrete Ladenöffnung – auch hinsichtlich ihres räumlichen Gel-

tungsbereichs – zu rechtfertigen. Eine pauschale Berufung auf den Sachgrund reiche nicht 

aus. Die Kommune müsse sich vielmehr Klarheit über Charakter, Größe und Zuschnitt der 

Veranstaltung verschaffen. Nur auf dieser Grundlage lasse sich beurteilen, ob die jeweilige 

Veranstaltung einen hinreichend gewichtigen Sachgrund darstellt, der die in der beabsich-

tigten Ladenöffnung liegende Ausnahme von der Regel der Sonn- und Feiertagsruhe 

rechtfertigt. Insgesamt müsse das Angebot der Veranstaltung geeignet sein, den öffentli-

chen Charakter des Sonntags maßgeblich zu prägen. 

Weitere Hinweise kommen vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 

Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Die im Mai 2018 herausgegebene „Anwen-

dungshilfe für die Kommunen und den Handel im Umgang mit dem neugefassten § 6 

LÖG NRW“ war in der Vorlage 2018/0157 als Anlage beigefügt. Darin werden Anforderun-

gen zu den einzelnen Sachgründen beschrieben, die nach Auffassung des Ministeriums 

eine rechtssichere Genehmigung durch die Kommunen sicherstellen sollen. 

Die Anwendungshilfe führt beim Sachgrund nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 LÖG NRW 

insbesondere zur Vermutungsregel aus. Demnach sei die erforderliche räumliche Nähe re-

gelmäßig in den Straßenzügen gegeben, in denen die örtliche Veranstaltung stattfindet. 

Darüber hinaus liege sie vor im Gesamtveranstaltungsbereich, einschließlich Verbindungs- 

und Nebenstraßen, wenn die einzelnen Veranstaltungsorte über einen Bereich verteilt sind, 

die einzelnen Standorte jedoch über Straßen mit Verkaufsstellen miteinander verbunden 

sind und die Gesamtveranstaltung darauf angelegt ist, dass verschiedene Veranstaltungs-

orte aufgesucht werden. Erfasst seien auch Straßenzüge, die der fußläufigen Zuführung 

von Besucherinnen und Besuchern zum Veranstaltungsbereich dienen. Zeitliche Nähe be-

stehe jedenfalls dann, wenn die örtliche Veranstaltung am selben Tag, nicht notwendiger-

weise zeitgleich, jedoch zeitlich überlappend stattfinde. 

Ausgehend von diesem Maßstab wird die zur Genehmigung vorgelegte Ordnungsbehörd-

liche Verordnung als zulässig erachtet. 
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Mit Schreiben vom 7. Januar 2019 beantragte der Gewerbeverein Neubeckum e. V. die La-

denöffnung in einem Teilgebiet des Stadtteils Neubeckum am Sonntag, dem 31. März 

2019, im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Aktivfest“. 

Der geplante Inhalt und Umfang der Veranstaltung ist den Antragsunterlagen des Gewer-

bevereins zu entnehmen (siehe Anlage 2 zur Vorlage). 

Wie hieraus hervorgeht, erwartet der Gewerbeverein beim „Aktivfest“ 2019 rund 

2 300 Besucherinnen und Besucher. Diese Erwartung stützt er zum einen auf Befragungen 

zu den Besucher(innen)zahlen bei Veranstalterinnen und Veranstaltern, die beim „Aktivfest“ 

2017 teilgenommen hatten. Des Weiteren ermittelte der Gewerbeverein durch Befragung 

seiner Mitglieder, deren Geschäfte im räumlichen Geltungsgebiet der beantragten Verkauf-

söffnung liegen, dass die Läden im Veranstaltungsgebiet an einem normalen Werktag von 

rund 1 000 Kundinnen und Kunden aufgesucht würden. 

Die vom Gewerbeverein vorgelegten Zahlen und Prognosen stützen daher die Annahme, 

dass insgesamt mehr Besucherinnen und Besucher aus Anlass des „Aktivfestes“ als allein 

wegen der Ladenöffnung in die Neubeckumer Innenstadt kommen werden. Zu berücksich-

tigen ist bei der Prognose, dass sich die Zahl der von der Ladenöffnung begünstigten Ein-

zelhändlerinnen und Einzelhändler im Stadtteil Neubeckum und deren Anziehungskraft für 

auswärtige Kundinnen und Kunden im Vergleich zu den Innenstadtbereichen größerer Ort-

steile und Gemeinden als vergleichsweise gering darstellt. 

Der Veranstaltungsraum umfasst die nachfolgenden Bereiche: 

 Hauptstraße 

– ab Einmündung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Ennigerloher Straße 

bis einschließlich Hauptstraße Hausnummer 64 

 Lessingstraße 

 Spiekersstraße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis einschließlich Hausnummer 4 

 Gustav-Moll-Straße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Gottfried-Polysius-Straße 

 Gottfried-Polysius-Straße 

– ab Einmündung Gustav-Moll-Straße bis einschließlich Hausnummer 8 

Entgegen der Auffassung der Gewerkschaft ver.di (Stellungnahme siehe unten) und vorbe-

haltlich der weiteren Gespräche kann die Veranstaltung „Aktivfest“ nach Art, Charakter und 

Größe aus Sicht der Verwaltung die Verkaufsöffnung rechtfertigen. Aufgrund der Attraktivi-

tät und des Zuschnitts hat sich die seit mehreren Jahren stattfindende Veranstaltung im 

Stadtteil Neubeckum einen besonderen Stellenwert erarbeitet. Ihr kommt ein Ausnahme-

charakter zu, der sich deutlich vom werktäglichen Gepräge einer zeitgleich stattfindenden 

Verkaufsöffnung abhebt. Die vergangenen Termine haben gezeigt, dass das „Aktivfest“ 

insgesamt prägend für den öffentlichen Charakter des jeweiligen Sonntags war. Diese Vo-

raussetzungen sind nach derzeitiger Einschätzung dem zur Entscheidung berufenen Rat 

hinreichend bekannt und auch für Unbeteiligte ausreichend dokumentiert. In der gebote-

nen Abwägung mit dem grundgesetzlich geschützten Sonn- und Feiertagsschutz wird die 

ausnahmsweise Öffnung der Verkaufsstellen daher im Ergebnis für zulässig erachtet. 

Die vorgeschlagene Ladenöffnung wird zudem – antragsgemäß – auf das unmittelbare 

Umfeld der Veranstaltung begrenzt. 
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Die vorgeschlagene Ladenöffnung gilt damit für alle Ladengeschäfte, die an den vorge-

nannten Straßen liegen. 

Durch die enge räumliche wie auch zeitliche Nähe zum „Aktivfest“ wird nach § 6 Absatz 1 

Satz 3 LÖG NRW das Vorliegen des erforderlichen Zusammenhangs vermutet. 

Nach Prüfung der Unterlagen des Gewerbevereins Neubeckum e. V. wurden diese mit 

Schreiben vom 9. Januar 2019 an die Handwerkskammer Münster, die Industrie- und Han-

delskammer Münster (IHK), den Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland e. V., die 

Evangelische Kirchengemeinde Neubeckum, die Katholische Kirchengemeinde St. Franzis-

kus Beckum sowie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Münster-

land/Hamm-Unna mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 24. Januar 2019 weitergeleitet. 

Hierzu waren folgende Rückmeldungen zu verzeichnen (siehe Anlage 3 zur Vorlage): 

 Der Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland e. V., die Industrie-und Handels-

kammer Münster und die Handwerkskammer Münster äußerten keine Bedenken ge-

gen die Sonntagsöffnung. 

 Die Stellungnahmen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde lagen bei 

Vorlagenschluss noch nicht vor. Soweit vor der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-

schusses oder des Rates weitere Stellungnahmen bei der Verwaltung eingehen, wer-

den diese in der Sitzung bekannt gegeben. 

 Die Stellungnahme von ver.di ging erst mit Vorlagenschluss bei der Verwaltung ein. 

Die Gewerkschaft hält demnach die Schätzung der Zahlen der Kundinnen bezie-

hungsweise Kunden und Besucherinnen und Besucher für nicht nachvollziehbar. Be-

mängelt wird insbesondere die Methode des Gewerbevereins, mit der die Zahlen er-

mittelt wurden. Daneben stellt die Gewerkschaft die Größe der relevanten Verkaufs-

fläche in Abrede. Im Anhörungsschreiben an die zu beteiligenden Stellen war die Ver-

kaufsfläche mit rund 4 000 Quadratmetern angegeben und einer Veranstaltungsflä-

che von rund 9 000 Quadratmetern gegenüber gestellt worden. Die Gewerkschaft 

verweist hierbei auf das Einzelhandelskonzept der Stadt Beckum aus dem Jahr 2008, 

in dem für das Stadteilzentrum Neubeckum eine Verkaufsfläche von 5 000 Quadrat-

metern genannt wird. Verwiesen wird weiter darauf, dass das Konzept das Stadtteil-

zentrum als „ausgesprochen weitläufig“ beschreibe. Insgesamt erscheine eine prä-

gende Wirkung der Veranstaltung „Aktivfest“ daher fraglich. 

 Ergänzend zur Stellungnahme übersandte ver.di eine an die Fraktionen der Städte 

und Gemeinden im Münsterland gerichtete Resolution der Bezirkskonferenz des 

ver.di-Bezirks Münsterland vom 28. Oktober 2018 – „Lasst den Sonntag in Ruhe!“. 

Auf der Grundlage der Antragsunterlagen und bislang eingegangenen Stellungnahmen 

sieht die Verwaltung die rechtlichen Voraussetzungen für die Freigabe der Sonntagsöff-

nung im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Aktivfest“ als erfüllt an. 

Aus Sicht der Verwaltung bestehen Zweifel, ob die Begründung der ablehnenden Stellung-

nahme von ver.di tragfähig ist. Die Verwaltung wird deshalb erneut Kontakt mit ver.di auf-

nehmen, um Charakter und Größe des „Aktivfestes“ näher darzulegen. Soweit hier Ergeb-

nisse erzielt werden, wird in den Sitzungen dazu berichtet. 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Ordnungsbe-

hördliche Verordnung zu beschließen. 
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Anlage(n): 

1 Ordnungsbehördliche Verordnung 

2 Antrag mit Skizze 

3 Stellungnahmen der zu beteiligenden Stellen 



Anlage 1 zur Vorlage 2019/0033 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beckum 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 31. März 2019 im Stadtteil Neubeckum 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Aktivfest“ 

Präambel 

Aufgrund § 6 Absatz 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nord-

rhein-Westfalen (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) wird von der Stadt Beckum als örtli-

cher Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom __________ 

für das Stadtgebiet Beckum folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

§ 1 

Am Sonntag, dem 31. März 2019, dürfen im Stadtteil Neubeckum im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung „Aktivfest“ in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr die Verkaufsstellen geöff-

net sein, die an den nachstehenden Straßen liegen: 

 Hauptstraße  

– ab Einmündung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Ennigerloher Straße  

bis einschließlich Hauptstraße Hausnummer 64, 

 Lessingstraße, 

 Spiekersstraße  

– ab Einmündung Hauptstraße bis einschließlich Hausnummer 4, 

 Gustav-Moll-Straße  

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Gottfried-Polysius-Straße, 

 Gottfried-Polysius-Straße  

– ab Einmündung Gustav-Moll-Straße bis einschließlich Hausnummer 8. 

§ 2 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen des § 1 zugelassenen Ladenöffnungszeiten oder außerhalb des räum-

lichen Veranstaltungsbereiches offen hält. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Absatz 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße von 

bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

(3) Sollte der Anlass für die Sonntagsöffnung nicht stattfinden, ist die Freigabe nach § 1 

gegenstandslos. 

§ 3 

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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1

Sonnenburg, Arnulf-Alexander

Von: ute.raape-berghoff@hwk-muenster.de

Gesendet: Donnerstag, 24. Januar 2019 07:52

An: Hanisch, Martin

Betreff: Verkaufsoffener Sonntage / Neubeckum

Sehr geehrter Herr Hanisch, 
 
gegen das geplante Offenhalten von Verkaufsstellen an dem aufgeführten Sonntag, werden bei Beachtung 
der üblichen Vorgaben von Seiten des Handwerks keine Bedenken erhoben. 

 

Freundliche Grüße 
im Auftrag 

Ute Raape-Berghoff 
  
Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung 

  
  

 

 

  
Bismarckallee 1 
48151 Münster 
Telefon 0251 5203-238 
Telefax 0251 520375238 
ute.raape-berghoff@hwk-muenster.de 
www.hwk-muenster.de 
  
  
  

 

 

www.handwerk.de 
 













STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker 2019/0033/1 

Telefon: 02521 29-415 öffentlich 

Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Offenhalten von Verkaufsstellen im 

Zusammenhang mit dem Aktivfest im Stadtteil Neubeckum am 31. März 2019 

Beratungsfolge: 

Rat der Stadt Beckum 

21.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2019/0033 beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung zum 

Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Erlass dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung erfolgt auf der Grundlage von § 6 

Absätze 1 und 4 zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) in Verbindung mit den Verfahrensvorschriften zum 

Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen in §§ 27 ff. Gesetz über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Inhaltlich wird auf die Hauptvorlage 2019/0033 verwiesen. Im Rahmen des gesetzlich vor-

geschriebenen Anhörungsverfahrens hatte die Gewerkschaft ver.di mit Schreiben vom 

24. Januar 2019 die Durchführung des verkaufsoffenen Sonntages im Zusammenhang mit 

dem Aktivfest in Neubeckum auch aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Die Ablehnung wird 

mit unterschiedlichen Angaben der Verkaufsflächenzahlen im Veranstaltungsantrag und 

dem noch gültigen Einzelhandelskonzept der Stadt Beckum begründet. 
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Ferner sei die vorgenommene Prognose des Veranstalters zweifelhaft (siehe Anlage 3 zur 

Hauptvorlage 2019/0033). 

Die Verwaltung hat im Anschluss die Argumentation von ver.di ausführlich geprüft und 

kommt zu dem Ergebnis, dass ihr nicht gefolgt werden kann. Hierzu hat sie eine Aufstel-

lung der Flächen übersandt, auf denen Verkäufe im Einzugsgebiet aktuell grundsätzlich 

stattfinden könnten. Die abweichende Einschätzung ist der Gewerkschaft mit Telefax vom 

8. Februar 2019 mitgeteilt worden (siehe Anlage 1 zu dieser Ergänzungsvorlage). 

Die Verwaltung hat sich in der Antwort sowohl mit der vermeintlichen Widersprüchlichkeit 

zu Zahlen des Einzelhandelskonzeptes als auch mit der von ver.di angezweifelten Nachvoll-

ziehbarkeit der Prognose von Besucherinnen und Besuchern auseinandergesetzt. Erweiter-

te Ausführungen mit aussagekräftigen Fotos der Veranstaltung im vergangenen Jahr sind 

per E-Mail am 11. Februar 2019 an ver.di geschickt worden (siehe Anlagen 2 und 2a zu die-

ser Ergänzungsvorlage). 

Hierauf wiederum hat ver.di mit Schreiben vom 12. Februar 2019 reagiert. Die Gewerk-

schaft bezweifelt weiterhin die prägende Wirkung des Aktivfestes für den verkaufsoffenen 

Sonntag. Bei der Freigabe eines Sonntags für die Verkaufsöffnung müsse die öffentliche 

Wirkung der anlassgebenden Veranstaltung gegenüber der typisch werktäglichen Geschäf-

tigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund stehen. Ein bloßer Annex der Öffnung könne re-

gelmäßig nur angenommen werden, wenn die Ladenöffnung auf das räumliche Umfeld der 

Veranstaltung begrenzt werde. Auch bleibe die Prägung der Öffnung nur dann im Hinter-

grund, wenn der Strom an Besucherinnen und Besuchern, den die Veranstaltung auslöse, 

die Zahl der Besucherinnen und Besucher übersteige, die allein wegen der Verkaufsöffnung 

kämen. 

Ver.di bat um eine Konkretisierung der Konzeption des Aktivfestes und um Angaben zur 

genauen Anzahl der geplanten Stände des Aktivfestes. Dieses Schreiben liegt als Anlage 3 

dieser Ergänzungsvorlage bei. 

Mit Telefax vom 15. Februar 2019 (siehe Anlage 4 zu dieser Ergänzungsvorlage) hat die 

Verwaltung die von ver.di geforderte Konkretisierung von Veranstaltungszweck und Aus-

stellergruppen weiter ausgeführt und ergänzt. Hierzu hat die Verwaltung mit Unterstüt-

zung des Gewerbevereins eine aktualisierte Aufstellung der Anbietenden übersandt. 

Auf diese neuerliche Eingabe hat es bis zum Versand dieser Ergänzungsvorlage keine Re-

aktion seitens ver.di gegeben. Da die Verwaltung weiterhin davon ausgeht, dass die Frei-

gabe des Verkaufsoffenen Sonntages im Zusammenhang mit dem Aktivfest in Neubeckum 

rechtlich zulässig ist, wird die Verabschiedung der in der Hauptvorlage 2019/0033 im Ein-

zelnen erläuterten Ordnungsbehördlichen Verordnung empfohlen. 

 

Anlage(n): 

1 Fax-Antwort der Stadt Beckum an ver.di vom 8. Februar 2019 

2 Mail der Stadt Beckum an ver.di vom 11. Februar 2019 

2a Fotos vom Aktivfest 2018 

3 Fax-Antwort von ver.di vom 12. Februar 2019 an die Stadt Beckum 

4 Fax der Stadt Beckum an ver.di vom 15. Februar 2019 



Anlage 1 zur Vorlage 2019/0033/1
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Liekenbröcker, Elmar

Von: Liekenbröcker, Elmar
Gesendet: Montag, 11. Februar 2019 11:24
An: 'gabi.beuing@verdi.de'
Cc: 'bezirk.muensterland@verdi.de'; König, Bernd
Betreff: Ergänzung meiner Ausführungen im Fax vom vergangenen Freitag (Öffnung im 

Zushg. Aktivfest Neubeckum)
Anlagen: AktivFest20182_n.jpg; AktivFest20181_n.jpg; Riesenrutsche_n.jpg; 

PichelClown_n.jpg; AktivFest20183n.jpg

Sehr geehrte Frau Beuing, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Ergänzung meiner schriftlichen Ausführungen übersende ich Ihnen noch 5 Fotos, die das 

Treiben auf dem Aktivfest 2018 rund um die im Antrag erwähnten Einzelattraktionen 

dokumentieren. M.E. wird auf den Fotos deutlich, dass der familiäre und nachbarfreundliche 

Charakter der Veranstaltung einen sehr großen Stellenwert hat.  

 

Gern stehe ich für weitere Gespräche zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

Anlage 2 zur Vorlage 2019/0033/1
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Herr Liekenbröcker 2019/0034 

Telefon: 02521 29-415 öffentlich 

Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Offenhalten von Verkaufsstellen im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung „Stadtfest Neubeckum“ im Stadtteil Neubeckum 

am 2. Juni 2019 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

12.02.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

21.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung zum Offenhal-

ten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Erlass dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung erfolgt auf der Grundlage von § 6 Ab-

sätze 1 und 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nordrhein Westfa-

len (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) in Verbindung mit den Verfahrensvorschriften zum 

Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen in §§ 27 ff. Gesetz über Aufbau und Be-

fugnisse der Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Nach § 6 Absätze 1 und 4 LÖG NRW besteht für die örtlichen Ordnungsbehörden die Mög-

lichkeit, an jährlich höchstens 8 Sonn- und Feiertagen Verkaufsstellen bis zur Dauer von 

5 Stunden verkaufsoffen zuzulassen. 
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Nach § 6 Absatz 1 LÖG NRW setzt die Freigabe ein „öffentliches Interesse“ voraus. 

Die hier vorgeschlagene Ordnungsbehördliche Verordnung wird auf den Sachgrund ge-

mäß § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 LÖG NRW gestützt. Danach ist eine Verkaufsöffnung 

zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnli-

chen Veranstaltungen erfolgt. 

Die Voraussetzungen werden in der zu derselben Beratungsfolge erstellten Vorla-

ge 2019/0033 erläutert. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. 

Ausgehend von diesem rechtlichen Maßstab wird die zur Genehmigung vorgelegte Ord-

nungsbehördliche Verordnung als zulässig erachtet. 

Der Gewerbeverein Neubeckum e. V. beantragt die Ladenöffnung in einem Teilgebiet des 

Stadtteils Neubeckum am Sonntag, dem 2. Juni 2019, im Zusammenhang mit der Veran-

staltung „Stadtfest Neubeckum“. 

Der geplante Inhalt und Umfang der Veranstaltung ist den Antragsunterlagen des Gewer-

bevereins zu entnehmen (siehe Anlage 2 zur Vorlage). 

Das Stadtfest blickt auf eine langjährige Tradition zurück und wird auch nach Einschätzung 

der Verwaltung insbesondere von der Bevölkerung des Stadtteils Neubeckum, aber auch 

von Besucherinnen und Besuchern der umliegenden Stadtteile und Gemeinden gut ange-

nommen und zahlreich besucht. Die Attraktivität beruht unter anderem auf den vielen 

Mitmachaktionen für Kinder sowie der persönlichen Einbindung vieler Neubeckumerinnen 

und Neubeckumer über deren teilnehmenden Vereine, Schulen, Kirchengemeinden und 

Gruppen. 

Der Gewerbeverein Neubeckum e. V. hat auf bereits erfasste und erhobene Prognosen und 

Vergleichswerte über Besucher(innen)ströme zurückgegriffen, die für die Begründung 

früherer verkaufsoffener Sonntage im Stadtteil Neubeckum erhoben wurden. Demnach 

besuchen an einem verkaufsoffenen Sonntag rund 700 Personen die Geschäfte im Stadt-

teil Neubeckum. Demgegenüber suchen rund 3 300 Personen wegen des Neubeckum-

er Stadtfestes am Stadtfestsonntag die Innenstadt auf. Die Schätzungen sind aus Sicht der 

Verwaltung plausibel. 

Nach alldem ist hinreichend bekannt und dokumentiert, dass die Veranstaltung „Stadt-

fest Neubeckum“ aufgrund ihrer Attraktivität und Größe in dem Stadtteil Neubeckum be-

sonderen Stellenwert und Ausnahmecharakter hat. Das „Stadtfest Neubeckum“ nimmt dem 

Sonntag jegliches werktägliche Gepräge, das die Sonn- und Feiertagsruhe verhindern soll. 

In der gebotenen Abwägung mit dem grundgesetzlich geschützten Sonn- und Feiertags-

schutz wird die ausnahmsweise Öffnung der Verkaufsstellen daher als zulässig angesehen. 

Es ist beabsichtigt, die Verkaufsöffnung für die Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr festzulegen 

und auf die Verkaufsstellen zu erstrecken, die an den folgenden Straßen liegen: 

 Hauptstraße 

– ab Einmündung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Ennigerloher Straße 

bis einschließlich Hauptstraße Hausnummer 64 

 Pastoratsweg 

 Friedrich-Fröbel-Straße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Kirchstraße 
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 Spiekersstraße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis einschließlich Hausnummer 4 

 Kaiser-Wilhelm-Straße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Mauerstraße 

 Lessingstraße 

 Martin-Luther-Straße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Kirchstraße 

 Gustav-Moll-Straße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Gottfried-Polysius-Straße 

Die vorgeschlagene Ladenöffnung wird somit – antragsgemäß – auf das unmittelbare Um-

feld der Veranstaltung begrenzt. Durch die enge räumliche wie auch zeitliche Nähe zum 

„Stadtfest Neubeckum“ wird nach § 6 Absatz 1 Satz 3 LÖG NRW das Vorliegen des erfor-

derlichen Zusammenhangs vermutet. 

Nach Prüfung der Unterlagen des Gewerbevereins wurden diese mit Schreiben vom 

9. Januar 2019 an die Handwerkskammer Münster, die Industrie- und Handelskammer 

Münster (IHK), den Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland e. V., die Evangeli-

sche Kirchengemeinde Neubeckum, die Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus Beck-

um sowie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Münster-

land/Hamm-Unna mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 24. Januar 2019 weitergeleitet. 

Hierzu waren folgende Rückmeldungen zu verzeichnen (siehe Anlage 3 der Vorlage): 

 Der Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland e. V., die Industrie-und Handels-

kammer Münster und die Handwerkskammer Münster äußerten keine Bedenken ge-

gen die Sonntagsöffnung. 

 Die Gewerkschaft ver.di äußerte grundsätzliche Bedenken gegen die Sonntagsöff-

nung, zog die Rechtmäßigkeit der geplanten Verordnung jedoch nicht ausdrücklich in 

Zweifel. Ergänzend zur Stellungnahme übersandte ver.di eine an die Fraktionen der 

Städte und Gemeinden im Münsterland gerichtete Resolution der Bezirkskonferenz 

des ver.di-Bezirks Münsterland „Lasst den Sonntag in Ruhe!“ vom 28. Oktober 2018. 

 Die Stellungnahmen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde lagen bei 

Vorlagenschluss noch nicht vor. Soweit vor der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-

schusses oder des Rates weitere Stellungnahmen bei der Verwaltung eingehen, wer-

den diese in der Sitzung bekannt gegeben. 

Auf der Grundlage der Antragsunterlagen und bislang eingegangenen Stellungnahmen 

sieht die Verwaltung die rechtlichen Voraussetzungen für die Freigabe der Sonntagsöff-

nung im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Stadtfest Neubeckum“ als erfüllt an. 

Sie schlägt daher vor, die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Ordnungsbehördliche Ver-

ordnung zu beschließen. 

 

Anlage(n): 

1 Ordnungsbehördliche Verordnung 

2 Antrag mit Skizze 

3 Stellungnahmen der zu beteiligenden Stellen 



  Anlage 1 zur Vorlage 2019/0034 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Beckum 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 2. Juni 2019 im Stadtteil Neubeckum 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Stadtfest Neubeckum“ 

Präambel 

Aufgrund § 6 Absatz 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nord-

rhein-Westfalen (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) wird von der Stadt Beckum als örtli-

cher Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom __________ 

für das Stadtgebiet Beckum folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

§ 1 

Am Sonntag, dem 2. Juni 2019, dürfen im Stadtteil Neubeckum im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung „Stadtfest Neubeckum“ in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr die Verkaufsstel-

len geöffnet sein, die an den nachstehenden Straßen liegen: 

 Hauptstraße  

– ab Einmündung Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Ennigerloher Straße 

bis einschließlich Hauptstraße Hausnummer 64,  

 Pastoratsweg, 

 Friedrich-Fröbel-Straße  

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Kirchstraße, 

 Spiekersstraße  

– ab Einmündung Hauptstraße bis einschließlich Hausnummer 4, 

 Kaiser-Wilhelm-Straße  

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Mauerstraße,  

 Lessingstraße, 

 Martin-Luther-Straße  

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Kirchstraße, 

 Gustav-Moll-Straße 

– ab Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Gottfried-Polysius-Straße. 

§ 2 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen des § 1 zugelassenen Ladenöffnungszeiten oder außerhalb des räum-

lichen Veranstaltungsbereiches offen hält. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Absatz 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße von 

bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

(3) Sollte der Anlass für die Sonntagsöffnung nicht stattfinden, ist die Freigabe nach § 1 

gegenstandslos. 

§ 3 

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Sonnenburg, Arnulf-Alexander

Von: ute.raape-berghoff@hwk-muenster.de

Gesendet: Donnerstag, 24. Januar 2019 07:52

An: Hanisch, Martin

Betreff: Verkaufsoffener Sonntage / Neubeckum

Sehr geehrter Herr Hanisch, 
 
gegen das geplante Offenhalten von Verkaufsstellen an dem aufgeführten Sonntag, werden bei Beachtung 
der üblichen Vorgaben von Seiten des Handwerks keine Bedenken erhoben. 

 

Freundliche Grüße 
im Auftrag 

Ute Raape-Berghoff 
  
Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung 

  
  

 

 

  
Bismarckallee 1 
48151 Münster 
Telefon 0251 5203-238 
Telefax 0251 520375238 
ute.raape-berghoff@hwk-muenster.de 
www.hwk-muenster.de 
  
  
  

 

 

www.handwerk.de 
 

Anlage 3 zur Vorlage 2019/0034
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Frau Cappenberg 2019/0017 

Telefon: 02521 29-250 öffentlich 

Auflösung der Overbergschule, städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

– Übergang in die Trägerschaft des Kreises Warendorf 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

13.02.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

21.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Overbergschule, städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, wird zum 

Ende des Schuljahres 2018/2019 aufgelöst. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Be-

zirksregierung Münster die Genehmigung des Auflösungsbeschlusses zu beantragen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Kreis Warendorf bei der räumlichen Unterbringung 

des künftigen Teilstandortes der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum zu unterstützen. Für 

das Schuljahr 2019/2020 verbleibt der Teilstandort im Gebäude der ehemaligen Overberg-

schule. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Auflösung der Overbergschule entstehen keine Kosten und Folgekosten. Für die 

Nutzung des Schulgebäudes wird eine entsprechende kostendeckende Vereinbarung mit 

dem Kreis Warendorf abgeschlossen. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Die Auflösung und Schlie-

ßung der Overbergschule zum Schuljahresende 2018/2019 wurde bei der Haushaltspla-

nung bereits berücksichtigt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

§ 82 Absatz 10 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) 

in Verbindung mit der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der 

Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) vom 18. Dezember 2018 
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Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind im Rahmen der Auflösung der Schule nur se-

kundär zu berücksichtigen. 

Der Beschluss zur Schließung der Schule in städtischer Trägerschaft ist nicht auf eine – 

wenn auch zurzeit abgeschwächt - zurückgehende Zahl der Schülerinnen und Schüler zu-

rückzuführen, sondern auf die Änderung der MindestgrößenVO für Förderschulen und den 

Anspruch der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf Be-

such einer Regelschule im Rahmen der inklusiven Beschulung. Einzelheiten ergeben sich 

aus den Erläuterungen in der Vorlage. 

Erläuterungen 

Vorgeschichte 

Mit Inkrafttreten der MindestgrößenVO vom 16. Oktober 2013 waren Schulträgerinnen und 

Schulträger verpflichtet, zum Schuljahresbeginn 2015/2016 die Auflösung von Förderschu-

len zu beschließen, wenn die Mindestgröße nicht mehr erreicht wurde. Für Förderschulen 

mit dem Förderschwerpunkt Lernen waren dies 144 Schülerinnen und Schüler, wenn die 

Schule eine Primar- und Sekundarstufe hat, ohne Primarstufe 112 Schülerinnen und Schü-

ler. Diese Zahlen wurden an der Overbergschule nicht mehr erreicht. Im Oktober 2013 be-

trug die Anzahl der Schülerinnen und Schüler noch 78, davon 14 in der Primarstufe und 64 

in den Jahrgängen 5 bis 10. 

Mit Beschluss des Rates vom 26. März 2015 wurde daher die gleitende Auflösung der 

Overbergschule beginnend mit dem Schuljahr 2015/2016 beschlossen. Zu diesem Zeit-

punkt besuchten noch 63 Schülerinnen und Schüler die Overbergschule. Die Auslaufphase 

sollte spätestens bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 abgeschlossen sein. Gleichzeitig 

wurde die Zusammenlegung der Overbergschule mit der Johanna-Rose-Schule, Förder-

schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, der Stadt Ahlen und die Aufnahme der dorti-

gen Förderschülerinnen und Förderschüler in die Overbergschule zum 1. August 2016 be-

schlossen. Der Rat der Stadt Ahlen hatte parallel die Auflösung und endgültige Schließung 

der Johanna-Rose-Schule zum Schuljahresende 2015/2016 beschlossen (auf die Vorla-

gen 2015/0032 und 2015/0032/1 – Auflösung der Beckumer Overbergschule, städtische 

Förderschule mit der Förderschwerpunkt Lernen, und Zusammenlegung mit der Ahlener 

Johann-Rose-Schule am Standort Beckum – wird verwiesen). 

In einem weiteren Schritt wurden zum Schuljahr 2016/2017, nach entsprechendem Be-

schluss des Rates vom 14. April 2016, die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-

schem Unterstützungsbedarf im Förderschwerpunkt Lernen der Kooperationsklassen aus 

Ennigerloh in die bestehenden Klassen der Overbergschule aufgenommen (siehe Vorla-

ge 2016/0053 – Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Kooperationsklassen der An-

ne-Frank-Hauptschule Ennigerloh in die Overbergschule, städtische Förderschule mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen, zum Schuljahr 2016/2017). 

Die schulorganisatorischen Maßnahmen zu den Auflösungen der Förderschulen in Beckum 

und Ahlen und ihre Zusammenlegung sowie die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler 

aus Ennigerloh wurden von der Bezirksregierung Münster entsprechend genehmigt. 

Zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 betrug die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an 

der Overbergschule 51, im Schuljahr 2016/2017 insgesamt 90 in den Jahrgängen 6 bis 10 

inklusive der Schülerinnen und Schüler aus Ahlen und Ennigerloh. 
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Zum Schuljahresbeginn 2017/2018 sank die Zahl wieder auf 60 in den Jahrgängen 7 bis 10 

(davon 24 Schülerinnen und Schüler in der 10. Klasse). Die Jahrgänge 5 und 6 gab es we-

gen der gleitenden Auflösung bereits nicht mehr. 

Mit Beschluss des Rates vom 28. September 2017 wurde der Beschluss zur gleitenden Auf-

lösung der Overbergschule aus dem Jahr 2015 auf Antrag der SPD-Fraktion aufgehoben. 

Vorangegangen war die Ankündigung des Schulministeriums, die Mindestgrößenverord-

nung vorübergehend auszusetzen und die Kommunen bei den Bemühungen, Förderschu-

len zu erhalten, zu unterstützen. Damit sollte neben der inklusiven Beschulung in den all-

gemein bildenden Schulen die Wahlfreiheit für den Besuch einer Förderschule in akzeptab-

ler Entfernung zum Wohnort gesichert werden. Diese Wahlfreiheit war durch die Schlie-

ßung von Förderschulen wegen Nichterreichens der Mindestgrößen stark eingeschränkt 

worden. Bereits die Presseberichterstattung hierüber führte bei der Overbergschule zu 

vermehrten Aufnahmeanfragen, auch aus dem gesamten Kreisgebiet Warendorf. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, für den Fortbestand des Schulangebotes im Rahmen der 

Mindestgrößen eine Übertragung der Schulträgerschaft der Overbergschule in einen 

kommunalen Verbund auszuloten. Bis dahin sollten bereits im Schuljahr 2018/2019 Neu-

aufnahmen von Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden (auf die Vorlage 2017/0231 

– Fortführung der Overbergschule – und die Niederschrift über die Sitzung des Rates der 

Stadt Beckum vom 28. September 2017 wird verwiesen). 

Die Bezirksregierung Münster hat die Aufhebung des Auflösungsbeschlusses und die Fort-

führung der Schule bis zum Inkrafttreten einer neuen Mindestgrößenverordnung mit Ver-

fügung vom 21. Dezember 2017 genehmigt. Gleichzeitig wurde der Aufnahme von Schüle-

rinnen und Schülern in allen Jahrgangsstufen im Schuljahr 2018/2019 zugestimmt. 

Zum Schuljahr 2018/2019 wurden bereits 16 Schülerinnen und Schüler in die Klasse 5 und 

6 Schülerinnen und Schüler in die Klasse 6 aufgenommen. Auch in bestehenden Jahrgän-

gen gab es Neuaufnahmen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler liegt aktuell bei 71. In 

Vorgriff auf eine mögliche Übernahme der Schulträgerschaft hat sich der Kreis Warendorf 

durch Beschluss des Kreistages vom 6. Juli 2018 zur Übernahme der Schülerbeförderungs-

kosten für die Overbergschule für das Schuljahr 2018/2019 bereit erklärt. Damit wurde al-

len Schülerinnen und Schülern aus dem Kreis Warendorf die Möglichkeit zum Besuch der 

Overbergschule eröffnet. 

Sicherung des Schulstandortes der Overbergschule durch Übertragung der Trägerschaft 

auf den Kreis Warendorf 

Am 20. November 2017 hat ein 1. Erörterungstermin beim Schulamt für den 

Kreis Warendorf stattgefunden, bei dem der Kreis Warendorf die grundsätzliche Bereit-

schaft für die Übernahme der Schulträgerschaft eines kreisweiten Förderschulangebotes 

erklärt hat. Weitere Gespräche fanden auf der Ebene der Bürgermeisterin und der Bürger-

meister des Kreises Warendorf und der Leitungen der Schulverwaltungen aus dem gesam-

ten Kreisgebiet mit dem Schulamt für den Kreis Warendorf statt. 

Der Kreistag hat schließlich in seiner Sitzung am 14. Dezember 2018 ein Konzept zur Neu-

strukturierung der Förderschullandschaft im Kreis Warendorf ab dem Schuljahr 2019/2020 

beschlossen. Die Overbergschule wird in diesem Konzept Teilstandort in einem Schulver-

bund mit der Astrid-Lindgren-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, 

des Kreises Warendorf. 
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Das vom Kreistag beschlossene Konzept sieht im Detail wie folgt aus: 

Die Astrid-Lindgren-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Primar-

bereich in Warendorf, wird um den Förderschwerpunkt Lernen sowohl im Primarbereich als 

auch im Bereich der Sekundarstufe I erweitert. Dadurch entsteht eine sogenannte Ver-

bundschule Sprache/Lernen. 

Die Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf wird gemäß § 81 Absatz 2 SchulG im Wege der 

Änderung um einen Teilstandort in Beckum erweitert. Vorgesehen sind auch hier die För-

derschwerpunkte Sprache im Primarbereich und Lernen im Primarbereich sowie im Bereich 

der Sekundarstufe I. 

Die künftige Förderschule mit den Standorten in Beckum und Warendorf unter der Träger-

schaft des Kreises Warendorf soll den Namen „Astrid-Lindgren-Schule, Standort Waren-

dorf“ und „Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum“ erhalten. Sie soll als offene Ganz-

tagsschule geführt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler des künftigen Teilstandortes verbleiben bis zu einer endgül-

tigen Lösung für die Unterbringung im Gebäude der jetzigen Overbergschule. 

Voraussetzung für die Umsetzung des Konzeptes ist die Auflösung der Overbergschule als 

städtische Förderschule zum 31. Juli 2019. 

Das Konzept sieht darüber hinaus die Errichtung eines schulischen Lernortes nach § 132 

SchulG für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung mit einem besonders ausgeprägten, intensivpädagogischen Bedarf an son-

derpädagogischer Unterstützung vor. Der schulische Lernort soll Standorte in Ahlen und 

Warendorf haben. An diesem Lernort sollen Schülerinnen und Schüler für einen begrenzten 

Zeitraum beschult werden, wenn der Schulbesuch an der allgemein bildenden Schule vo-

rübergehend nicht möglich ist. Die Rückkehr an die allgemein bildende Schule ist stets das 

Ziel. 

 

Anlage(n): 

ohne 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2019/0020 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Beitritt zur NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH unter anderem im Zusammenhang 

mit der Planung einer neuen Feuer- und Rettungswache im Stadtteil Beckum 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

12.02.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

21.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

1. Die Beteiligung an der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH mit Geschäfts-

anteilen in Höhe von insgesamt 1.000 Euro wird beschlossen. 

2. Als Vertreter in der Gesellschafterversammlung der NRW.URBAN Kommunale Ent-

wicklung GmbH wird der Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung, Herr Uwe Den-

kert, bestellt. Als sein persönlicher Stellvertreter wird der stellvertretende Leiter des 

Fachbereiches Stadtentwicklung, Herr Johannes Waldmüller, bestellt. 

Kosten/Folgekosten 

Der Beitritt zur NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH ist mit einer einmaligen 

Übernahme von Gesellschaftsanteilen in Höhe von insgesamt 1.000 Euro durch die 

Stadt Beckum verbunden. Bei Austritt wird der Beitrag wieder ausgezahlt. 

Finanzierung 

Die Mittel werden – vorbehaltlich der Entscheidung durch den Rat – auf dem Kon-

to 011301.784300 – Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten – außer-

planmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem Konto 011301.782100 – Auszahlun-

gen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Die Entscheidung über die außer-

planmäßige Bereitstellung der Mittel obliegt dem Stadtkämmerer. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden erfolgt nach §§ 107 ff. Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). 
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Der Rat ist gemäß § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe m GO NRW für die Entscheidung über 

die erstmalige unmittelbare Beteiligung an einer Gesellschaft in privater Rechtsform zu-

ständig. 

Gemäß § 113 Absatz 2 GO NRW bestellt der Rat die Vertreter in Gesellschafterversamm-

lungen. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 

Erläuterungen 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 20. November 2018 wie folgt beschlossen: „Die 

Verwaltung wird beauftragt, alle planerischen und liegenschaftlichen Schritte vorzuberei-

ten, um auf dem sich in Privateigentum befindlichen Renfert-Gelände einen rund 

15 000 Quadratmeter großen, geeigneten Standort für eine neue Feuer- und Rettungswa-

che für Beckum zu entwickeln. Für das Gesamtquartier zwischen den Straßenachsen Neu-

beckumer Straße, Zementstraße und Hans-Böckler-Straße soll eine städtebaulich und wirt-

schaftlich tragfähige Lösung mit den Grundstückseigentümern angestrebt werden, um ein 

verträgliches Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen zu ermöglichen.“ Vergleiche 

hierzu Vorlage 2018/0240 – Planung einer neuen Feuer- und Rettungswache im Stadtteil 

Beckum – Auftrag zur Entwicklung eines geeigneten Standortes – und Niederschrift zur 

Sitzung. 

Unter Abwägung aller Kriterien der Suchraumbetrachtung war festzustellen, dass keine an-

dere Fläche die Standortanforderungen so gut beziehungsweise überhaupt erfüllt, wie das 

sogenannte Renfert-Gelände. Diese Fläche ist rund 51 000 Quadratmeter groß. Die gesam-

te städtebaulich zu betrachtende Fläche zwischen den Straßenachsen und der Trasse der 

Westfälischen Landes-Eisenbahn beläuft sich auf rund 120 000 Quadratmeter. 

Der überwiegende Teil der Fläche ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche 

ausgewiesen. Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 15 – Gewerbegebiet Neubeckum-

er Straße/Grüner Weg – setzt im zentralen Bereich des Gebietes nicht erheblich störendes 

Gewerbe fest. Eine Feuer- und Rettungswache wäre innerhalb der bestehenden Festset-

zung möglich oder kann alternativ als Fläche für Gemeinbedarf festgesetzt werden. Für 

eine Wohnbebauung wäre in jedem Fall eine neue Bauleitplanung erforderlich. 

Das Renfert-Gelände ist seit dem Jahr 2015 im Flächenpool.NRW als eine zu reaktivierende 

Brachfläche aufgenommen, die sich durch eine sehr heterogene Nutzungsmischung, deut-

lich untergenutzte Bereiche und Belastungen wie die Altdeponie und erhebliche Verkehrs-

achsen an den Rändern, aber auch durch ein erhebliches Entwicklungspotential auszeich-

net. Der Flächenpool.NRW hat den bisherigen Prozess moderiert und würde dies auch mit 

der Option einer teilweisen Nutzung der Fläche als Feuer- und Rettungswache weiter tun. 

Die Planungen zur Feuerwehr erfordern jedoch die Berücksichtigung und Einbindung von 

erheblich mehr Standortanforderungen, als im bisherigen Planungsprozess erforderlich.  
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Der Betrachtungsraum ist, wie oben ausgeführt, weiter zu fassen, als die im Flächenpool 

angemeldete Fläche von rund 51 000 Quadratmetern. Im Zuge der bisherigen Diskussion 

hat sich zudem eine Fokussierung auf eine Entwicklung des weiteren Areals zu Wohnzwe-

cken herauskristallisiert. Hierfür steht NRW.URBAN mit der „kooperativen Baulandentwick-

lung“ ein weiteres Instrument zur Verfügung, welches nach Gesprächen mit dem Flächen-

pool.NRW und NRW.URBAN noch geeigneter für die weitere Betreuung des Entwicklungs-

prozesses erscheint. Eine Übersicht über die Funktionsweise der „Kooperativen Bauland-

entwicklung“ ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der kooperativen Baulandentwicklung ist jedoch die 

Stellung der Stadt Beckum als Gesellschafterin der NRW.URBAN Kommunale Entwick-

lung GmbH (NRW.URBAN KE). Mit der Aufnahme als Gesellschafterin ist es bereits möglich, 

Leistungen der NRW.URBAN KE außerhalb des Instruments „Kooperative Baulandentwick-

lung“ zu nutzen und so auch für andere Projekte der Stadtentwicklung spezifisches 

Know-How und Bearbeitungsleistungen „einzukaufen“. 

Neben einer Vielzahl von Fachplanerinnen und Fachplanern, auf die die NRW.URBAN KE 

selbst oder über die NRW.URBAN zugreifen kann, bietet vor allem die Vermarktung über 

die NRW.URBAN KE erhebliche Vorteile. Sowohl bezüglich der Personalkapazitäten als 

auch bezüglich des Zugangs zu Vermarktungskanälen verfügt die NRW.URBAN KE über ein 

Leistungsspektrum, welches die Stadt Beckum selbst nicht besitzt. Ob und vor allem in wel-

chem Zeitraum die Stadt Beckum eine Vermarktung selbst realisieren könnte, wäre unge-

wiss. 

Das Instrument der „kooperativen Baulandentwicklung“ bietet darüber hinaus unter ande-

rem die Möglichkeit einer Vorfinanzierung sämtlicher Aufgaben – vom Flächenankauf, über 

die Entwicklung und Erschließung, bis hin zur Vermarktung. Vorteile einer Entwicklung ge-

meinsam mit und durch beziehungsweise über die NRW.URBAN KE im Rahmen des In-

struments „kooperative Baulandentwicklung“ wären unter anderem 

 Abwicklung der (Vor-)Finanzierung im Rahmen der Landesbürgschaft, 

 ein (treuhänderischer) Ankauf der Flächen, 

 die Entwicklung und Baureifmachung (unter Umständen auch Hochbauleistungen), 

 die Vermarktung der Flächen, 

 Erbringung von planerischen Leistungen (Bauleitplanung, Fachgutachten, Hochbau-

planung) zur Überwindung von Kapazitätsengpässen der Kommune und 

 Abrechnung der Maßnahme erst mit Projektabschluss (= Vorfinanzierung). 

Bei dem Instrument „kooperative Baulandentwicklung“ handelt es sich nicht um eine Bezu-

schussung des Landes (Ausnahme: Stellung einer Landesbürgschaft zur Inanspruchnahme 

verbilligter Kreditkonditionen durch die NRW.URBAN KE). Sämtliche Leistungen der 

NRW.URBAN KE werden der jeweiligen Kommune als Auftraggeberin in Rechnung gestellt 

beziehungsweise über ein Projektkonto abgewickelt. Im Gegenzug stehen der jeweiligen 

Kommune sämtliche Einnahmen aus dem jeweiligen Projekt, insbesondere Erlöse aus 

Grundstücksveräußerungen, zu. Grundsätzlich erst nach Abschluss des jeweiligen Projektes 

wird ein positiver Saldo an die jeweilige Kommune ausgekehrt beziehungsweise ist ein ne-

gativer Saldo von dieser zu decken. Da die Kommune somit letztlich für den Erfolg des Pro-

jektes „haftet“, stehen der Kommune weitreichende Entscheidungsrechte im Rahmen des 

jeweiligen Projektes zu. 
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Eine projektbezogene Entwicklung außerhalb des Instruments „kooperative Baulandent-

wicklung“ setzt voraus, dass die Stadt Beckum eine Bürgschaft für die von der 

NRW.URBAN KE aufgenommenen Darlehen zur (Vor-)Finanzierung des Projektes stellt be-

ziehungsweise anderweitig für eine Finanzierung des jeweiligen Projektes sorgt und Gesell-

schafterin der NRW.URBAN KE wird. 

Ob das Renfert-Gelände über das Instrument „kooperative Baulandentwicklung“ entwickelt 

werden kann, ist in einem Prüfverfahren zu klären und durch das zuständige Ministeri-

um für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zu 

entscheiden. Voraussetzung für die Prüfung ist jedoch unter anderem die Erstellung eines 

1. groben Businessplanes. Diesen würde die NRW.URBAN KE in Zusammenarbeit mit der 

Stadt Beckum erstellen, sobald sie für die Stadt tätig werden darf (nachdem die Stadt Ge-

sellschafterin geworden ist). Solange eine Aufnahme in die „kooperative Baulandentwick-

lung“ (noch) nicht erreicht ist, verbleibt die Fläche in der Betreuung durch den Flächen-

pool.NRW. 

Durch den Beitritt sollen für die Stadt Beckum zunächst alle genannten Optionen eröffnet 

werden. Ob und welche Leistungen projektbezogen in Anspruch genommen werden sol-

len, entscheidet sich erst zu einem späteren Zeitpunkt und wird in einem Treuhandvertrag 

projektbezogen zwischen Gesellschaft und Stadt festgelegt. 

Die NRW.URBAN KE ist – ursprünglich – eine nach dem GmbH-Recht verfasste Tochterge-

sellschaft ausschließlich der NRW.URBAN Service GmbH (Gründungsgesellschafterin). Ge-

sellschafter der NRW.URBAN Service GmbH wiederrum ist das Land Nordrhein-Westfalen. 

Es handelt sich bei der NRW.URBAN KE folglich um eine mittelbare Landesbeteiligung. 

Zwischenzeitlich haben weitere Kommunen und kommunale Gesellschaften Geschäftsan-

teile an der NRW.URBAN KE erworben. Eine Liste der Gesellschafterinnen und Gesellschaf-

ter (Stand: 7. Januar 2019) ist als Anlage 2 zur Vorlage beigefügt. 

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 Gesellschaftsvertrag NRW.URBAN KE insbe-

sondere die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein-westfälischen 

Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirt-

schaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, im Zusammenhang 

mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, 

Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und 

Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften. Die Gesellschaft verfolgt 

diesen Zweck durch: 

a) Entwicklung von Konzepten und Erarbeitung von Plänen für Projekte der Stadt- und 

Standortentwicklung und Begleitung und Umsetzung solcher Projekte, 

b) Ankauf, Bewirtschaftung, Entwicklung und Veräußerung von bebauten und unbebau-

ten Grundstücken im eigenen Vermögen oder auf Rechnung Dritter, 

c) lngenieurdienstleistungen aus allen Bereichen wie beispielsweise Städtebau, Hoch-

bau, Landschaftsplanung, Tief- und Ingenieurbau, 

d) projektbezogene kaufmännische Dienstleistungen wie beispielsweise Finanz- und 

Förderberatung, Beschaffung und Weitergabe von Finanzierungs- und Fördermitteln, 

Entwicklung und Fortschreibung von Business- oder Wirtschaftsplänen, Mittelbewirt-

schaftung, projektbezogene Buchhaltung, Liquiditäts- und Projektcontrolling, Ab-

rechnung von Maßnahmen und Rechnungsprüfung, 

e) sonstige Geschäfte und Handlungen, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet 

sind. 
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Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt als Anlage 3 zur Vorlage beigefügt. 

Der Stadt Beckum ist nunmehr seitens der NRW.URBAN KE die Beteiligung als Gesellschaf-

terin durch Erwerb von Gesellschaftsanteilen in Höhe von insgesamt 1.000 Euro angeboten 

worden. Durch den Erwerb dieser Gesellschaftsanteile würde die NRW.URBAN KE zu einer 

unmittelbaren Beteiligung der Stadt Beckum. 

Die Beteiligung der Stadt Beckum an der NRW.URBAN KE richtet sich nach §§ 107 ff. 

GO NRW. Einschlägig ist § 107 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GO NRW. Es handelt sich um 

eine kommunale Betätigung zum Zwecke der Wohnraumversorgung und der Wirtschafts-

förderung, folglich einer nichtwirtschaftlichen Betätigung im Sinne der GO NRW. 

Die NRW.URBAN KE ist landesweit tätig, es handelt sich daher um eine nichtwirtschaftliche 

Betätigung der Stadt Beckum außerhalb des Stadtgebietes. Diese ist nach § 107 Absatz 4 

GO NRW zulässig, da die kommunale Wohnraumversorgung und die kommunale Wirt-

schaftsförderung einen öffentlichen Zweck (hier: Gemeinwohl) erfüllen. Die Beteiligung der 

Stadt Beckum steht in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit, da die 

Einzahlungsverpflichtung „nur“ 1.000 Euro beträgt und eine Verlustübernahme durch die 

Stadt Beckum ausgeschlossen ist. Des Weiteren sind die Interessen der betroffenen Ge-

bietskörperschaften gewahrt, da die NRW.URBAN KE ausschließlich auf dem Gebiet ihrer 

kommunalen Gesellschafterinnen und Gesellschafter tätig wird. 

Die Stadt Beckum darf sich an der NRW.URBAN KE als Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung – einer Rechtsform des privaten Rechts – nach § 108 GO NRW beteiligen, da ein wich-

tiges Interesse in Form des Zugriffs auf die finanziellen und personellen Ressourcen der 

NRW.URBAN KE vorliegt. Die übrigen Voraussetzungen des § 108 GO NRW, insbesondere 

der Ausschluss einer Verlustübernahme durch die Stadt Beckum und die Sicherung wichti-

ger Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung über die Gesellschafterversammlung, 

sind ebenfalls erfüllt. 

Gemäß § 10 Nummer 2 Gesellschaftsvertrag NRW.URBAN KE entsenden die Gesellschafter 

je 1 Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Nach § 113 Absatz 2 GO NRW bestellt der 

Rat die Vertreter in Gesellschafterversammlungen. Da nur 1 Vertreter zu bestellen ist, ist 

der Rat frei in der Auswahl des Vertreters der Stadt Beckum. 

Der Erwerb von Geschäftsanteilen an der NRW.URBAN KE ist nach § 115 Absatz 1 Buchsta-

be b GO NRW der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens 6 Wochen vor Beginn des 

Vollzuges, anzuzeigen. Zuständige Aufsichtsbehörde ist nach Auskunft von 

NRW.URBAN KE die Bezirksregierung Münster. 

Nach Aufnahme der Stadt Beckum als Gesellschafterin der NRW.URBAN KE würde zunächst 

die NRW.URBAN KE einen groben Businessplan für die Entwicklung des Renfert-Geländes 

nach Abfrage der Kenndaten von der Stadt Beckum erstellen (Wohnungsbedarf, Altlasten, 

Nutzungsbindungen, et cetera). 

Zielsetzung ist dabei grundsätzlich, Projekte zu gestalten, die zumindest auskömmlich sind 

(schwarze Null). Den Businessplan inklusive der abschließenden Bewertung würde die 

NRW.URBAN KE danach dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen vorlegen und um einen Vorstellungstermin bitten. 

Bei positiver Entscheidung des Ministeriums könnte die Entwicklung des Renfert-Geländes 

(inklusive des erweiterten Betrachtungsraumes = 120 000 Quadratmeter) über das Instru-

ment „kooperative Baulandentwicklung“ unterstützt werden. 
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Ist eine Unterstützung durch die „kooperative Baulandentwicklung“ nicht möglich, können 

gleichwohl alle Leistungen der NRW.URBAN KE in Anspruch genommen werden. In jedem 

Fall sind die konkreten Projektziele wie auch die Leistungen der NRW.URBAN KE in einem 

gesonderten Vertrag mit der Stadt Beckum explizit festzulegen. 

 

Anlage(n): 

1 Infoblatt „Kooperative Baulandentwicklung“ 

2 Gesellschaftsvertrag der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 

3 Liste der Gesellschafter der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 

4 Präsentation NRW.URBAN 



Kooperative Baulandentwicklung  
 
Ein Angebot an die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
von NRW.URBAN 

 
Der durch den „neuen Bedarf“ an qualitätsvollem Wohnraum ausgelöste Handlungsbedarf trifft 
bei den Kommunen in der Projektentwicklung- und Umsetzung auf erhebliche Engpässe bei 
den personellen und wirtschaftlichen Ressourcen. Dies gilt insbesondere bei der Aktivierung 
und Sicherung des hierfür notwendigen Baulandes. 
 
Deshalb hat das Land Nordrhein-Westfalen ein neues Programm initiiert, das Kommunen bei 
der Mobilisierung und Entwicklung von Wohnungsbaugrundstücken, insbesondere in Innen-
bereichslagen mit guter ÖPNV-Anbindung, unterstützt.  
 
Hierzu steht die landeseigene Gesellschaft NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 
(NRW.URBAN KE) interessierten Kommunen als „Entwicklungsgesellschaft auf Zeit“ zur Seite. 
Sie erwirbt Grundstücke, sichert die Finanzierung, plant und baut die Erschließung, betreibt 
die Vermarktung und stellt das gesamte Projektmanagement sicher. 
 
Zur Umsetzung dieser Aufgaben hat das Land NRW.URBAN über die NRW.BANK mit ent-
sprechenden Finanzierungsmitteln ausgestattet, sodass die NRW.URBAN KE den gesamten 
Investitionsbedarf der Kooperativen Baulandentwicklung für die Kommunen vorfinanzieren 
kann. 
 
Grundlage für die Aufnahme von kommunalen Projekten in das Programm zur Kooperativen 
Baulandentwicklung ist einerseits ein Beitritt der Kommune in die Gesellschaft NRW.URBAN 
KE und andererseits, der Abschluss eines Treuhandvertrages, in dem projektbezogen die Ge-
schäftsgrundlage zwischen der Kommune und der NRW.URBAN KE geregelt wird.  Außerdem 
hat sich die Kommune zu verpflichten, dass auf 30% der entstehenden Bruttogeschossfläche 
öffentlich geförderter Wohnungsbau realisiert wird. 
 
Der Gesellschafterbeitritt der Kommune in die landesbeteiligte NRW.URBAN KE bringt für die 
Kommune den Vorteil, unmittelbar auf das gesamte operative Know-how der Gesellschaft so-
wie die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten zurückgreifen zu können und diese wie eine 
eigene Stadtentwicklungsgesellschaft für die Laufzeit ihres Projektes zu nutzen.  
 
Der zu erwerbende Gesellschaftsanteil an der NRW.URBAN KE beträgt 1.000 EURO.   
 
Die Kommune muss für die Projektlaufzeit der Baulandentwicklung Gesellschafter der 
NRW.URBAN KE sein und bleiben. Sie kann nach Abschluss der Baulandentwicklung ihren 
Anteil an der Gesellschaft zurückgeben oder für weitere gemeinsame Projekte in der Gesell-
schaft bleiben. 
 
Die gesellschaftsrechtliche Verbundenheit zwischen der Kommune und der NRW.URBAN KE 
stellt einen signifikanten Unterschied zu einem einfachen Dienstleistungsverhältnis dar, da das 
gemeinsame Handeln der Partner noch mehr in den Vordergrund gestellt wird. 
 
Der Abschluss eines Treuhandvertrages regelt detailliert die Zusammenarbeit zwischen der 
Kommune und der NRW.URBAN KE. Hier wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass 
NRW.URBAN KE zwar die gesamt operative Umsetzung des Projektes einschließlich der Fi-
nanzierung des gesamten Investitionsbedarfes übernimmt, die wichtigen Entscheidungen des 
Projektes aber bei der Kommune verbleiben.  
 
Die Entscheidung über die Projektlaufzeit, die Höhe der Ankaufspreise für den Grunderwerb, 
die Art der baulichen Ausnutzung und Verdichtung der Bauflächen, die Zielgruppenfestlegung 
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bei der Vermarktung, die Höhe der Verkaufspreise liegt bei der Stadt und ihren politischen 
Gremien.  
 
Mit dieser zentralen wirtschaftlichen Entscheidungs- und Steuerungshoheit innerhalb des Pro-
jektes bekommt die Kommune eine Schlüsselfunktion, die sie auch innehätte würde sie das 
Projekt selbst durchführen.  
 
NRW.URBAN KE hat keine wirtschaftlichen Eigeninteressen, die kommunalen Ziele stehen 
immer im Fokus.  
 
Nach Ablauf der vereinbarten Projektlaufzeit erfolgt die Abrechnung des Projektes. Eventuell 
eingetretene Verluste müssen vor Projektabschluss durch die Kommune ausgeglichen wer-
den, ggfs. geschieht dies durch die Übertragung und Verrechnung noch nicht vermarkteter 
Baugrundstücke an die Gemeinde.  
 
Die Chancen, finanzielle Überschüsse und der gesamte Projekterfolg gehen immer an die 
Kommune. 
 
 
Düsseldorf, im Januar 2018 
 
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 
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NRW.URBAN

Dienstleister für 

Land und Stadt

in der Stadt- und 

Flächenentwicklung

Februar 2019
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Vorstellung NRW.URBAN

Entwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen



Vorstellung NRW.URBAN

Partner für…

Land Stadt&



Vorstellung NRW.URBAN 4

Gesellschaften

NRW.URBAN 
GmbH

NRW.URBAN 
GmbH & Co. KGGeschäftsführung

Geschäftsbesorgung

Dienstleistung

Projekte für  das 
Land

Projekte für 
Kommunen

Projekte für Dritte

100 % 
Kommanditist

Komplementär

100 %100 %

NRW.URBAN 
Service GmbH

NRW.URBAN 
GmbH & Co. KG

Projekte für 
Gesellschafter 
(Kommunen)

NRW.URBAN 
Kommunale 

Entwicklung GmbH

zurzeit 80 %, min. 51 %



Vorstellung NRW.URBAN

Wer sind wir?

Architekten
Stadtplaner

Bauingenieure Immobilienkaufleute

Projektmanager90 Mitarbeiter



Arbeitsgemeinschaft Städtebaureferendare

150 Projekte im Land



Vorstellung NRW.URBAN

Kompetenzzentrum für…

Stadtentwicklung

Stadterneuerung

Baulandentwicklung



Vorstellung NRW.URBAN

Produktportfolio



Vorstellung NRW.URBAN

Entwicklung

 Kooperative Baulandentwicklung

 Nordwalde: Kooperative Baulandentwicklung

 Telgte: Kooperative Baulandentwicklung

 Gelsenkirchen: Quartier „Am Buerschen Waldbogen“

Kooperative Baulandentwicklung



Vorstellung NRW.URBAN

Kooperative Baulandentwicklung mit NRW.URBAN

NRW.URBAN: „Entwicklungsgesellschaft auf Zeit“



Vorstellung NRW.URBAN

Standortcheck Wohnen

 Standortcheck Wohnen

 Beelen: Standortcheck auf  ehem. Grundschulstandort

 Greven: Standortcheck Wohnen auf ehem. Grundschule

 Erkrath



Vorstellung NRW.URBAN

Flächenpool NRW

 Düsseldorf, Polis Convention: In Dialog mit Kommunen

 Beckum: Renfert (Wohnen und Gewerbe, Feuerwehr)

 Beckum: Ellinghaus (Wohnen)

 Recke: Neunutzung für Fabrikgelände



Vorstellung NRW.URBAN

Flächenpool NRW

60 Kommunen    222 Standorte                1.130 Hektar Fläche                  1.290 Eigentümer



Vorstellung NRW.URBAN 14

Konzepte und Planung

 Paderborn: Visionskonferenz

 Bochum: Werkstattverfahren, Machbarkeitsstudie OPEL

 Köln-Porz: Integriertes Handlungskonzept

 Nachnutzungskonzept: Kraftwerkstandort Weisweiler



Vorstellung NRW.URBAN 15

Ingenieurdienstleistungen

 Heinsberg: Industriepark Oberbruch

 Essen: Universitätsviertel

 Mönchengladbach: Flüchtlingsunterkunft auf ehem. JHQ-
Gelände

 Datteln: newPark



Vorstellung NRW.URBAN 16

Grundstücksfonds NRW

 Ahlen: Zeche Westfalen

 Gelsenkirchen: Stadtquartier Graf Bismarck

 Dortmund: PHOENIX West

 Zeche Waltrop



Kooperative Baulandentwicklung mit NRW.URBAN – Warum? 
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Kooperative Baulandentwicklung

Wenn in Ihrer Kommune:

• Hohe Wohnungsnachfrage existiert

• Nachfrage nach preisgedämmten Wohnraum gegeben ist

• Enge kommunalfiskalische Grenzen bestehen

• Personelle Ressource begrenzt ist

• Trotzdem Baulandbereitstellung zwingend notwendig ist

• Alle Entscheidungen der Entwicklung in der Hand der Kommune verbleiben sollen

• Vermarktung und Verkaufspreise selbst gesteuert werden sollen

• Wertschöpfung zugunsten des städtischen Haushalts nicht zugunsten Dritter erfolgt

Dann ist die kooperative Baulandentwicklung das richtige Instrument!   

Stand Juni 2018 
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Kooperative Baulandentwicklung

Quelle: NRW.BANK 2017 „Wohnungsmarktbericht NRW 2017“
Daten: eigene Berechnung auf Basis IT.NRW, Bezirksregierung Arnsberg

Wird genug gebaut? Gegenüberstellung von aktuellem Neubauniveau und durchschnittlichem 
jährlichem Neubaubedarf (2016-2020) – mit und ohne zusätzlichen Bedarf durch Flüchtlingszuzug

Kreis Warendorf = Defizit von 1.000 bis 2.000 
Wohnungen p.a.



Status Quo:

Stand Juni 2018 19

Kooperative Baulandentwicklung

• Bauen in unteren Preissegmenten schwierig

• Nachfrage trifft bei Kommunen nicht auf 
mangelndes Know-how sondern auf:

Ressourcenknappheit!

Personelle Engpässe

Mangelnde finanzielle Handlungsspielräume

Baulandentwicklung aufgrund der Laufzeit, 
der Arbeitsintensität und der Mittelbindung 
für viele Kommunen nicht umsetzbar!

Fazit:

Gebietstypische 
Bodenrichtwerte:
Individueller 

Wohnungsbau

50-170 €/m²

Geschoss-

wohnungsbau
70-150 €/m²



„Entwicklungsgesellschaft auf Zeit“
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Kooperative Baulandentwicklung

Die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

• erwirbt

• finanziert

• plant

• baut

• vermarktet

• steuert

• rechnet ab

Stand Juni 2018 



Entscheidungen der Kommune

21

Kooperative Baulandentwicklung

• Ankaufspreise Grundstücke

• Entwicklungsziele, Nutzungskonzept

• Ausbauweise Erschließung

• Zielgruppenfestlegung Vermarktung

• Verkaufspreise Baugrundstücke

Zentrales Steuerungsinstrument: 
Businessplan

Stand Juni 2018 



Kooperative Baulandentwicklung mit NRW.URBAN – Voraussetzungen
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Kooperative Baulandentwicklung

• Schaffung von notwendigem Wohnraum, insbesondere von öffentlich geförderten 

Wohnungen; Sozialquote (30%)

• möglichst im Innenbereich oder innenbereichsnahen Gebieten 

• mit guter ÖPNV Anbindung

• Genehmigung des Projektes durch das MHKBG

Stand Juni 2018 



Kooperative Baulandentwicklung mit NRW.URBAN 

Finanzielle und organisatorische Voraussetzungen wurden Ende 2016 geschaffen

23

Kooperative Baulandentwicklung

• Landesbürgschaft in Höhe von 20 Mio. € im Oktober 2016 beschlossen; 

Erhöhung im Nachtragshaushaltsgesetz 2017 auf nunmehr 100 Mio. € 

• Kreditrahmenvertrag zwischen NRW.URBAN und NRW.BANK am

3.4.2017/19.12.2017 unterzeichnet.

• NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NU KE) wurde am 

19.12.2016 gegründet. Sie ist Vertragspartner und Treuhänderin der Kommunen. 

• Die ersten 5 Kommunen wurden im Mai 2017, weitere 5 Kommunen sind im April 

2018 durch das MHKBG ausgewählt worden.

Stand Juni 2018 



„Entwicklungsgesellschaft auf Zeit“: NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
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Kooperative Baulandentwicklung

Kommune wird Gesellschafter der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 

Gesellschaftsanteil 1.000,00 €

Verbleib: Dauer des Projektes

Stand Juni 2018 
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Kooperative Baulandentwicklung

Phase Aktion Verträge

Ablauf der Kooperativen Baulandentwicklung - Durchführung

Beschluss Bebauungsplan; 

Klärung Bebauungsmöglichkeiten § 34 BauGB

Bau Erschließungsanlagen

Bauleitplanung

Übernahme Erschließungsflächen durch Kommune

Vermarktung Baugrundstücke

Durchführung

Kaufverträge NRW.URBAN mit Interessenten

Übertragungsvertr. NRW.URBAN mit Kommune

Beschlüsse Kommune/NRW.URBAN/Land 

zur Baugebietsentwicklung und zu den Zielen 

der Entwicklung (u.a. Sozialquote)

Kommune wird  Gesellschafter der NRW.URBAN Kommunale 

Entwicklung GmbH (NRW.URBAN) sowie Abschluss

Treuhandvertrag Kommune/NRW.URBAN

Stand Juni 2018 

Abrechnung – Evtl. Verteilung 

Überschuss bzw. Ausgleich Fehlbetrag

Abschluss Evtl. Übernahme restlicher Baugrundstücke
Kaufvertrag NRW.URBAN mit Kommune 

über restliche Baugrundstücke

Beendigung Treuhandvertrag

Zielvereinbarung zwischen Kommune und MHKBG



Beispiele für öffentlich geförderten Wohnungsbau
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Kooperative Baulandentwicklung

Stand Juni 2018 



Beispiele für öffentlich geförderten Wohnungsbau
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Kooperative Baulandentwicklung

Stand Juni 2018 



Beispiele für öffentlich geförderten Wohnungsbau
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Kooperative Baulandentwicklung

Stand Juni 2018 



NRW.URBAN

Fritz-Vomfelde-Str. 10

40547 Düsseldorf

Ludger Kloidt

Tel.: 0211 54238-160

Fax: 0211 54238-292

Ludger.Kloidt@nrw-urban.de

29Stand April 2018 
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